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Sitzungs-Niederschrift

	Gremium:
	Stadtrat der Stadt Waldershof


	Sitzungstag:
	Donnerstag, 10.11.2011


	Sitzungsort:
	Großer Sitzungssaal, Rathaus Waldershof




Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

	1.
	Begrüßung und Beschlussfeststellung

	
	

	2.
	Mögliche Umsetzungsmodelle von Windkraftanlagen; 
Untersuchung des Gemeindegebiets bezüglich der Ausweisung geeigneter Flächen zur Nutzung durch Windenergieanlagen

	
	

	3.
	Städtebauförderungsprogramm 2012; 
Bedarfsanmeldung

	
	

	4.
	6. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Waldershof; 
Überprüfung der Kanalgebühren;

	
	

	5.
	7. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Waldershof; 
Überprüfung der Wassergebühren;

	
	

	6.
	Feststellung der Jahresrechnung 2010

	
	

	7.
	Vollzug der Gemeindeordnung; 
Entlastung der Jahresrechnung 2010;

	
	

	8.
	Informationen:

Vergabe der Pflanzarbeiten in der Kirchgasse und Lohgasse

Stand der Bauarbeiten im Ziegelanger und in der Siedlung

Steinwald-Allianz

	
	

	9.
	Fragestunde

	
	


Öffentlicher Teil:

	TOP 1
	


Begrüßung und Beschlussfeststellung

Erster Bürgermeister Hubert Kellner eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Mehrheit anwesend und das Gremium beschlussfähig ist. Die Ladung zur Sitzung erging form- und fristgerecht. 

SRM Gisela Kastner, dritter Bürgermeister Willibald Reindl und SRM Angela Burger sind nicht anwesend und entschuldigt. 

	TOP 2
	


Mögliche Umsetzungsmodelle von Windkraftanlagen; 
Untersuchung des Gemeindegebiets bezüglich der Ausweisung geeigneter Flächen zur Nutzung durch Windenergieanlagen

Sachverhalt:

Erster Bürgermeister Hubert Kellner berichtet, dass mit der am 21.07.2011 beschlossenen Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsstudie eruiert werden sollte, wo im Gemeindegebiet Windkraftanlagen möglich sind. Die Fa. BioRegio Energie GmbH hat nunmehr 6 mögliche Standorte ausfindig gemacht, von denen drei Standorte zur Ausweisung von Vorrangflächen an den Planungsverband Oberfranken-Ost gemeldet wurden. Der Verband wird im Laufe des Monats Dezember darüber entscheiden. 

Der Vorsitzende spricht sich dafür aus, mit anderen Gemeinden vernünftige Lösungen über gemeinsame Standort zu finden, um damit eine „Verspargelung“ der Landschaft zu verhindern. Ziel müsse es sein, dass sich die Gemeinden und die Bürger an einer Gesellschaft beteiligen und sich hier zusammenfinden können. Die Finanzierung der Windkraftanlagen, die ca. 3 bis 5 Mio. kosten, sollte mit Banken aus der Region erfolgen.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner ist der Überzeugung, dass die Windkraftanlagen Eingriffe in die Natur darstellen, die man letztlich hinnehmen muss, und dass das Thema Windkraft nicht mehr aufzuhalten ist.

Zweiter Bürgermeister Josef Daubenmerkl verweist auf die Vorgabe des Freistaates Bayern, 1 % der Landesfläche für die Windenergie bereit zu stellen. In Waldershof geschehe viel für die regenerativen Energien, denen man sich nicht verschließen dürfe.

Bei den zur Aufnahme in den Regionalplan Oberfranken-Ost vorgeschlagenen Windeignungsgebieten handelt es sich um den Standort D im Rosskopf, den Standort E im Brand (1 km südöstlich von Pilgramsreuth) und um den Standort J im Mascher Berg.

Herr Daubenmerkl sieht hier keine Probleme, da alle Standorte den erforderlichen Abstand aufweisen und sich in einem Waldgebiet befinden. Die CSU stimmt diesen Standorten zu.

SRM Oskar Kastner beschreibt den Ausstieg aus dem Atomstrom als politische Ausgangssituation mit dem erklärten Ziel von bis zu 2000 neuen Windrädern. Laut Herrn Kastner sollen sich die Landkreisgemeinden konzertiert die geeigneten Standorte sichern, wobei die Bürger bei umfassenderen Informationen mit einzubeziehen sind. 

SRM Oskar Kastner regt an, die nicht raumbedeutsamen Anlagen im Wege der Bauleitplanung zu steuern.

Seine Frage, weshalb der Standort D und nicht der in der Studie vorgeschlagene  Standort F für den Regionalplan gemeldet wurde, beantwortet der Vorsitzenden mit der Heranziehung des Referenzwertes. 

SRM Gerhard Greger akzeptiert die vorgesehenen Standorte und stellt fest, dass die Stadt Waldershof „ihre Hausaufgaben gemacht hat“.

SRM Helmut Härtl möchte wissen, welche Konsequenzen die Meldung der besagten Standorte an den Regionalen Planungsverband nach sich zieht und ob damit die Belange des Landschaftsbildes und des Naturschutzes an Bedeutung verlieren.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner erklärt hierzu, dass die Gemeinde selbst über die Festlegung von Standorten entscheidet, zumal die zu gründende Gesellschaft einen gemeinsamen Flächennutzungsplan aufstellt.

SRM Helmut Härt gibt zu bedenken, dass die großen Windräder eine Höhe von bis zu 300 m erreichen, enorme Fundamente im Ausmaß von 30 mal 30 Meter sowie ausreichende Abstandflächen benötigen und spricht sich deshalb gegen derartige Anlagen im Mascher Berg aus. 

	TOP 3
	


Städtebauförderungsprogramm 2012; 
Bedarfsanmeldung

Sachverhalt:

Erster Bürgermeister Hubert Kellner erläutert die Maßnahmen der Bedarfsanmeldung für 2012 und betont, dass es sich hier um Ziele und um keine konkrete Planung handelt. Die angegebenen Kosten seien lediglich geschätzt. 

Hinsichtlich der Neugestaltung des Stadtparks und des dortigen Entlastungsparkplatzes verweist der Vorsitzende auf den Workshop am 25.11.2011. Dort können alle Beteiligten ihre Gedanken in Arbeitskreisen vortragen. Neben dem jeweils abzubrechenden Gebäude in der Marktredwitzer Straße und der Josefstadt wird auch die Außenanlage des Schulgeländes, insbesondere der Allwetterplatz, der auch nach der Schulzeit von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann, angemeldet.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner betont die Bedeutung eines Quartiersmanagements, das angesichts der demographischen Entwicklung mehr Kommunikation mit den Bewohner schaffen soll. 

Der Vorsitzende ist davon überzeugt, dass Wohnungsleerstände vermieden werden, wenn die Vermieter in Vorleistung gehen, wie es beispielsweise von der Baugenossenschaft bzw. der KEWOG mit gut sanierten Wohnungen unter Beweis gestellt wurde. 

Zweiter Bürgermeister Josef Daubenmerkl erläutert nochmals die einzelnen Maßnahmen und spricht sich für deren Anmeldung aus. 

SRM Oskar Kastner unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieser Bedarfsanmeldung und plädiert dafür, angesichts des Workshops am 25. November ein Gesamtkonzept für den Stadtpark zu erarbeiten, das selbstverständlich auch umzusetzen ist. 

SRM Gerhard Greger stellt im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes den Antrag auf Aufnahme der Kulturscheune in die Bedarfsanmeldung. Herr Greger sieht außerdem keine Veranlassung für einen Entlastungsparkplatz im Stadtpark.

SRM Friederike Sonnemann bittet mit Nachdruck um die Aufnahme eines „Hauses der Vereine“ in die Bedarfsmitteilung, um sich zumindest die Möglichkeit einer Förderung offen zu halten. 

Nach Meinung des zweiten Bürgermeisters Josef Daubenmerkl besteht für eine derartige Einrichtung kein Bedarf.

SRM Friederike Sonnemann möchte wissen, ob die Stadt Waldershof einem Verein ein Grundstück für ein Vereinshaus verpachtet. 

Der Vorsitzende verweist in diesem Zusammenhang auf eine erforderliche Planung und möchte deshalb dem Arbeitskreis am 25. November nicht vorgreifen, der sich auch mit Möglichkeiten für Veranstaltungen befassen dürfte. 

SRM Friederike Sonnemann hierzu wörtlich: „Was spricht dagegen, eine Kulturscheune in die Bedarfsmeldung mit aufzunehmen“.

SRM Oskar Kastner sieht die Problematik in der Begrifflichkeit, da im Gegensatz zu einer Bühne oder einem Platz die Kulturscheune mit einem Gebäude oder Haus identifiziert wird.

SRM Gerhard Greger erkundigt sich nach dem Fall, dass eine Kulturscheune am 25. November eine Mehrheit findet („was ist, wenn die Leute im Workshop eine Kulturhalle wollen?“).

SRM Hilmar Wollner gibt zu bedenken, dass die Kosten mit dem Bruttobetrag in die Anmeldung eingestellt werden müssen. Die Ausgaben würden sich verdoppeln, was problematisch sei, da kein Nutzungskonzept vorliege. 

Zweiter Bürgermeister Josef Daubenmerkl lehnt nach wie vor eine Kulturscheune ab, zeigt sich jedoch mit einer Bühne oder ähnlichem einverstanden. 

Da nach Auffassung von SRM Friederike Sonnemann ein Bedarf für eine Kulturscheune besteht, stellt sie die Frage, ob auch ein Verein Träger einer städtebaulichen Maßnahme sein kann.

Laut Aussage des Vorsitzenden hat darüber der Stadtrat zu entscheiden.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner bringt zunächst den weitergehenden Antrag der SPD zur Abstimmung. 

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt zusätzlich die Kulturscheune mit einem entsprechenden Kostenansatz für das Programmjahr 2012 in die Bedarfsmitteilung Städtebauförderung auf.

Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	2

	Nein-Stimmen
	12

	Persönlich beteiligt
	0


Beschluss:
Der Stadtrat nimmt Kenntnis und billigt die Bedarfsmitteilung Städtebauförderung mit den nach Maßgabe der Einladungsunterlagen für 2012 angemeldeten Einzelmaßnahmen und Kostenansätzen sowie der entsprechenden Vorausschau für die Fortschreibungsjahre 2013, 2014 und 2015. 

Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	12

	Nein-Stimmen
	2

	Persönlich beteiligt
	0


	TOP 4
	


6. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Waldershof; 
Überprüfung der Kanalgebühren;

Sachverhalt:

1. Gebühr für die zentrale Entwässerungsanlage:

Für ersten Bürgermeister Hubert Kellner stellt sich die Frage, ob nicht der Ortsteil Harlachhammer als selbständige Einrichtung aufgegeben und in die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Stadt Waldershof einbezogen werden sollte. Der Vorsitzende schlägt vor, im Laufe des Jahres dieses Thema nochmals zu diskutieren. 
Aufgrund der gestiegenen Kosten (höherer Verteilerschlüssel für den Betrieb der Kläranlage Marktredwitz, kalkulatorische Kosten durch Anschluss der Ortsteile Lengenfeld und Wolfersreuth) wurde die Kanalgebühr mit Wirkung vom 01.01.2011 auf 3,25 € je m³ erhöht (vorher: 2,48 €). Dadurch zeichnet sich zwar in diesem Jahr ein Überschuss ab, das Gesamtergebnis der kostendeckenden Einrichtung weist aber weiterhin ein hohes Defizit aus. So wurde in der letztjährigen Kalkulation mit einem Defizit im Rechnungsjahr 2010 von 140.000,00 € gerechnet, tatsächlich entstand aber ein Fehlbetrag von 151.434,00 €.

Um die bestehenden Defizite bis Ende 2014 kalkulatorisch auszugleichen (so der Stadtratsbeschluss vom 11.11.2010) ist nach der beigefügten Gebührenberechnung eine weitere Gebührenanhebung auf 3,35 € je m³ Abwasser erforderlich. 
Das Gremium entnimmt die weiteren Einzelheiten der Anlage.

Zweiter Bürgermeister Josef Daubenmerkl dankt dem Kämmerer Harald Fischer für seine detaillierte Ausarbeitung. 

SRM Oskar Kastner äußert die Bitte, die Kosten, die für die Kläranlage Marktredwitz anfallen, zu überprüfen. 
Bezüglich der Einbindung von Harlachhammer in die Einrichtungseinheit sind die satzungsrechtlichen Voraussetzungen abzuklären und die Bürger rechtzeitig zu informieren. 



Gebühr für die Kleinkläranlage im Ortsteil Harlachhammer:

Die Stadt Waldershof hat mit Beschluss des Stadtrats vom 19.12.2007 die Kläranlage Harlachhammer von der dortigen Interessengemeinschaft übernommen. 

Die Kanalgebühr wurde ab 01.07.2008 auf 5,00 € je m³ Abwasser festgesetzt. Dieser Wert berücksichtigte bereits die voraussichtlichen Reparaturkosten an der bestehenden, mangelhaften Anlage. Mit Ablauf des ersten Berechnungszeitraums Ende 2011 besteht ein (voraussichtliches) Defizit von ca. 3.000,00 €, das bis Ende 2015 ausgeglichen werden sollte. Als kostendeckende Gebühr hierfür wurden gemäß der beiliegenden Berechnung 3,80 € je m³ Abwasser ermittelt. 

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt Kenntnis und beschließt folgende Satzung:

Satzung

zur

6. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Waldershof - 

BGS-EWS

vom 10. November 2011

§ 1

Änderung der Satzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Waldershof - BGS-EWS vom 17. November 2005, in der Fassung vom 11.11.2010, wird wie folgt geändert:

§ 10 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

"Die Gebühr beträgt für die zentrale Entwässerungsanlage 3,35 € pro Kubikmeter Abwasser."

§ 10 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:

„Die Gebühr beträgt für Harlachhammer 3,80 € pro Kubikmeter Abwasser“.

§ 2

Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2012 in Kraft,

Waldershof, 25.11.2011

K e l l n e r 

Erster Bürgermeister 
Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	14

	Nein-Stimmen
	0

	Persönlich beteiligt
	0


	TOP 5
	


7. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Waldershof; 
Überprüfung der Wassergebühren;

Sachverhalt:

1. Gebühr für die zentrale Wasserversorgungsanlage:

Nach zwei Gebührensenkungen durch entstandene Überschüsse musste die Gebühr zum 01.01.2011 von 1,30 € auf 1,50 € (netto) je m³ erhöht werden.

Da das Vorjahresdefizit um 23.000,00 € höher ausfiel als im November 2010 geschätzt wurde, müsste ab 01.01.2012 ein „Gebührensprung“ auf 1,73 € (netto) je m³ erfolgen, um das aufgelaufene Defizit im letzten Jahr des laufenden Berechnungszeitraums (2009 – 2012) auszugleichen.

Nachdem sich in diesem Jahr ein Überschuss abzeichnet und dies auch für 2012 zu erwarten ist, sollte die Gebühr für das kommende Jahr aber noch konstant bleiben, um das Gesamtdefizit Ende 2012 auf die folgenden vier Berechnungsjahre zu verteilen. Auf diese Weise können starke Gebührensprünge vermieden werden. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Gebühr ab 01.01.2013 wieder steigen und künftig kaum noch unter 1,50 € je m³ liegen wird.

Zunächst ist aber die weitere Kostenentwicklung mit der bisherigen Gebühr von 1,50 € (netto) je m³ abzuwarten. Auf die beiliegende Berechnung zur Überprüfung der Wassergebühren wird verwiesen.



Gebühr für die Wasserversorgung Harlachhammer, Harlachhof und Harlachmühle:

Durch den bei der letztjährigen Überprüfung der Gebühren nicht bekannten Anstieg des Wasserbezugspreises von 0,78 € auf 1,08 € (netto) je m³ entsteht ein unerwartetes Defizit, das eine Gebührenerhöhung erfordert. Wie aus der beiliegenden Berechnung ersichtlich, beträgt die kostendeckende Wassergebühr ab 01.01.2012 2,18 € (netto) je m³ (bisher: 1,45 €).


Erster Bürgermeister Hubert Kellner führt aus, dass - wie bei der Abwasserbeseitigung - auch hinsichtlich der Wasserversorgung die satzungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Einbeziehung von Harlachhammer in die Einrichtungseinheit zu prüfen sind und mit den Bürgern darüber rechtzeitig gesprochen werden muss. 

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt Kenntnis und beschließt folgende Satzung:

S a t z u n g

zur

7. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Waldershof (BGS-WAS)

vom 10. November 2011

§ 1

Änderung der Satzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Waldershof (BGS-WAS) vom 17. November 2005, in der Fassung vom 11.11.2010, wird wie folgt geändert:

1. § 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

"Die Gebühr beträgt für

Harlachhammer, Harlachhof und Harlachmühle
2,18 €


2. § 11 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

"Wird ein Bauzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr für

Harlachhammer, Harlachhof und Harlachmühle
4,36 €
 

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft. 

Waldershof, 25.11.2011

Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	14

	Nein-Stimmen
	0

	Persönlich beteiligt
	0


	TOP 6
	


Feststellung der Jahresrechnung 2010

Sachverhalt:

Die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2010 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 24.10.2011 durchgeführt. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, SRM Werner Spörer, stellt den Prüfungsbericht vor, der der Niederschrift beiliegt und deren Bestandteil ist.

Mit der Feststellung der Jahresrechnung wird die Rechnungslegung nach der örtlichen Rechnungsprüfung abgeschlossen. Der von der Verwaltung vorgelegte Entwurf der Jahresrechnung wird die Jahresrechnung der Gemeinde. 

Beschluss:
Die Jahresrechnung 2010 wird mit folgenden Abschlusssummen gemäß Art. 102 Abs. 3 GO festgestellt:

Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben je
7.997.710,79 €.

Vermögenshaushalt: Einnahmen und Ausgaben je
                    2.676.158,76 €.
Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	14

	Nein-Stimmen
	0

	Persönlich beteiligt
	0


	TOP 7
	


Vollzug der Gemeindeordnung; 
Entlastung der Jahresrechnung 2010;

Sachverhalt:

Die Voraussetzungen für die Entlastung sind mit dem Abschluss der örtlichen Prüfung und der Feststellung der Jahresrechnung erfüllt.

Mit der Entlastung wird zum Ausdruck gebracht, dass der Stadtrat mit der Abwicklung der Finanzwirtschaft im betreffenden Jahr einverstanden ist, ihre Ergebnisse billigt und auf haushaltsrechtliche Einwendungen verzichtet. Durch die Entlastung wird ein Vertrauensvotum ausgesprochen.

Der letzte Entlastungsbeschluss erfolgte am 07.12.2010 für die Jahresrechnung 2009.

Der Bürgermeister als Leiter der Verwaltung ist bei Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung (Art. 49 GO) nicht stimmberechtigt. 

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt Kenntnis und erteilt die Entlastung gem. Art. 102 Abs. 3 GO für die Jahresrechnung 2010 der Stadt Waldershof. 

Abstimmungsergebnis:
	Anwesend
	14

	JA-Stimmen
	13

	Nein-Stimmen
	0

	Persönlich beteiligt
	1


	TOP 8
	


Informationen:

Vergabe der Pflanzarbeiten in der Kirchgasse und Lohgasse

Stand der Bauarbeiten im Ziegelanger und in der Siedlung

Steinwald-Allianz

1.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner berichtet, dass gemäß der Ermächtigung durch den Stadtrat die Pflanzarbeiten in der Kirchgasse und Lohgasse in Auftrag gegeben wurden. Die Fa. Bierschenk war mit der Bruttoangebotssumme von 6.475,-- € günstigster Anbieter und hat den Zuschlag erhalten. Örtliche Firmen haben sich an der Ausschreibung nicht beteilt. Als Maßnahmebeginn war die 45. Kalenderwoche vorgesehen.

Erster Bürgermeister Hubert Kellner berichtet über den Stand der Bauarbeiten im Ziegelanger und in der Siedlung.

Im Ziegelanger wird der Zeitplan eingehalten und am 18. November asphaltiert. Der Gehweg wird in einer Breite von 1,50 m ausgebaut. 

In der Siedlung wurde zuletzt die neue Wasserleitung verlegt. Da bekanntlich der Straßenuntergrund nicht tragfähig und damit problematisch war, musste ein Bodenaustausch vorgenommen werden. 

Die Stadt Waldershof ist mit 12 weiteren Gemeinden Mitglied der Steinwald-Allianz. Um auf diese Mitgliedschaft hinzuweisen, wird an den Ortstafeln eine entsprechende Grafik angebracht. 

	TOP 9
	


Fragestunde

Zweiter Bürgermeister Josef Daubenmerkl erkundigt sich nach dem Zeitpunkt der Ausschreibung für den Wasserhochbehälter.

Laut erstem Bürgermeister Hubert Kellner wird die Ausschreibung über die Wintermonate Januar und Februar erfolgen.

Auf entsprechende Anfrage von SRM Friederike Sonneman erklärt der Vorsitzende, dass Frau Lydia Zucker die Ansprechpartnerin für den Weihnachtsmarkt ist und sich die Leute an sie wenden mögen. Der Weihnachtsmarkt findet statt am 11. Dezember ab 13:30 Uhr.

SRM Anton Strunz macht darauf aufmerksam, dass im Zuge des Straßenbaus Leerrohre für eine Breitbandversorgung für die Ortschaft Lengenfeld verlegt werden könnten. Diesbezüglich sollte die Verwaltung Kontakt mit der Telekom aufnehmen. 

SRM Gerhard Greger stellt in seiner Eigenschaft als Friedhofsreferent den Antrag, die großen Bäume bei der Friedhofskapelle zu beseitigen. Erster Bürgermeister verweist auf die Vorzüge der Bäume als Schattensspender und wird Frau Pappenberger zur Fachberatung hinzuziehen. 

SRM Stefan Müller erkundigt sich nach den Erfahrungen mit dem Hundekotbehälter beim Rosenhammer. Laut SRM Hilde Schug sollte ein derartiger Behälter auch im Stadtpark errichtet werden. Erster Bürgermeister Hubert Kellner berichtet, dass der Behälter wöchentlich vom Bauhof geleert wird, und verweist hinsichtlich des Stadtparks auf den bevorstehenden Workshop. SRM Stefan Müller betont den großen Nutzen der Hundekotbehälter.

Auf entsprechende Anfrage des zweiten Bürgermeisters Josef Daubenmerkl erklärt der Vorsitzende, dass dem Bauhof der Auftrag für das Ausschneiden der Sträucher entlang der Loipentrasse erteilt wurde. 






